
 

Verdienstentgangsbestätigung (VEB) 
unselbständig Erwerbstätige  

  
 

 
 

 

 

 

Landesverwaltungsgericht Steiermark 

Salzamtsgasse 3 

8010 Graz         

 

 

Eingangsstempel 

 

Folgende Angaben sind durch die Dienstgeberin bzw den Dienstgeber wahrheitsgetreu 

auszufüllen (bzw Zutreffendes anzukreuzen): 

 

Der Arbeitgeber           

bestätigt, dass Herr/Frau      wohnhaft in   

         als   

  auf dem Arbeitsplatz in      seit  

 beschäftigt ist und anlässlich der Ladung zum Landesverwaltungsgericht Steiermark 

am      Verdienstentgang hatte.  

 
 

Die Arbeit begann am Tag der Ladung um   Uhr und endete um   Uhr, bei einer  

Mittagspause von     Stunde/n. Versäumt wurden    

  Arbeitsstunden.  

Arbeitsstelle am Verhandlungstag war in        

            (Adresse). 

Auf dieses Arbeitsverhältnis ist der Kollektivvertrag für Arbeiter/Angestellte *) für  

             

anzuwenden. 

 
 

Die Arbeit konnte am Tag der Ladung aus betriebstechnischen Gründen wieder aufgenommen 

werden*). 

 

Die Arbeit konnte am Tag der Ladung aus betriebstechnischen Gründen nicht wieder 

aufgenommen werden*), weil         

            

   . 
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Soweit in diesem Dokument personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen. 

 

Der auf die versäumte Arbeitszeit entfallende Verdienstentgang in Höhe von Brutto  

€   , Netto €     pro Stunde wird vom Arbeitgeber nicht ersetzt 

(keine kollektivvertragliche Verpflichtung). 

 

 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

Ort und Datum der Ausstellung    Firmenstempel und Unterschrift 
 
 
 
 
 
Zur Beachtung: Diese Bestätigung ist unter Anschluss der Ladung innerhalb von 14 Tagen (einlangend!) nach 
Abschluss der Vernehmung (oder nachdem Sie zu einer Vernehmung gekommen sind, aber nicht einvernommen 
wurden) vorzulegen Die Bekanntgabe des Netto(Stunden)lohns (Nettogehalts) ist zwingend erforderlich, da nur dieser 
vergütet werden kann. Aus der Bestätigung muss auch zu entnehmen sein, ob die Arbeit am Tag der Ladung wieder 
aufgenommen werden konnte oder nicht. Sind dem Geladenen zusätzliche Vergütungen entgangen, so ist dies mit 
entsprechender Begründung an geeigneter Stelle des Formblattes zu bestätigen. Unrichtige Angaben werden 
strafgerichtlich verfolgt. Die Frist zur  
 
 
 

 

 

 

Rückfragen: 

 

     Landesverwaltungsgericht Steiermark 

8010 Graz, Salzamtsgasse 3 

Tel.: 0316/8029-7216; Fax: 0316/8029-7215 

E-Mail: lvwg@lvwg-stmk.gv.at 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


